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An das 

Bundesministerium für Land- und 
? ,�rstwirtschaft 

Stubenring 1-

1010 W I E  N 

Zum Marktordnungsgesetz ist zu bemerken, daß der Bauer 

der Benachteiligte isto Ihm wurde der Einheitswert erhöht, er 

hat mehr Pensionsversicherung zu zahlen? sämtliche Versiche­

rungen (Unfall uodglo) sind erhöhto 

Es bleibt ihm aber bei mehr Mengen an Milch, die er über 

das Kontingent hinaus liefert, ein Betrag, der dem Vernehmen 

n ach nur in Schilling 4 070 ausmacht (beste Qualität,sonst S 2070}0 

Der Bauer muß aber auch an den Milchwirtschaftsfonds von den Kon­

t ingenten, die er selber verkauft hat, zahleno Er wird daher in 

s einer Produktivität bei ständigen Mehrausgaben entscheidend ge­

hemmto 

Es müßte auch der Begriff der Grünlandfläche an der die 

Z uteilungsmenge gebunden ist, genau und eingehend definiert 

w erdeno Es darf darauf hingewiesen werden, daß in diesem Fall 

K lee-Feldfutterbau nicht in den Begriff des Grünlandes fallen 

k anna 

Daß die Bergbauern bei Neuzuteilungen begünstigt werden, 

ist zu begrüßeno 
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Im Hinblick auf die an und für sich hohen Absatzförde­

rungsbeiträge s�llte von einer neuerlichen Erhöhung derselben 

a uf lange Sicht abgesehen werden; es müßte mit den vorhande­

n en das Auslangen gefunden werdeno 

W ien, am 24QApril 1984 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

DroSCHUPPICH 
Präsident 
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